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L34006 Abgabenordnung Steiermark

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §212 Abs1;

LAO Stmk 1963 §161 Abs1 idF 1983/034;

Rechtssatz

Das Vorhandensein ausreichender 9üssiger Mittel oder auch nur veräußerbaren oder belastungsfähigen Vermögens

kann zur Verneinung der "erheblichen Härte" führen, wobei lediglich eine Verschleuderung des Vermögens nicht

verlangt werden darf.
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